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Liebe Oscherslebenerinnen und Oscherslebener,
unser Jubiläumsjahr ist nunmehr im Oscherslebener „Geburtsmo-
nat“ angekommen. Nach heutigem Überlieferungsstand erwähnte 
Otto III. am 23. November 994 in Bruchsal die Ortschaft Oschersle-
ben das erste Mal urkundlich. Man kann nicht müde werden, zu be-
tonen, dass unsere Stadt ohne Zweifel viel älteren Ursprungs ist – 
für das Stadtjubiläum gilt es jedoch, sich auf das Nachweisbare 
zu beziehen. Der Monat November ist nicht nur in unser Ortsge-
schichte, sondern auch in der Geschichte der Deutschen ein Mo-
nat mit Ereignissen von immenser Bedeutung. Das naheliegends-
te ist zunächst der 30. Jahrestag der Grenzöffnung. Insbesondere 
die Öffnung der Grenze zwischen Hötensleben und Schöningen 
hat auch für Oschersleben einen hohen Stellenwert – nicht zuletzt 
ermöglichte die Öffnung der Grenze die Partnerschaft zwischen 
unseren beiden Städten. Die Geschehnisse in unserem Bundes-
land vor etwas mehr als drei Wochen rücken jedoch auch das 
Erinnern an die Pogromnacht von 1938 wieder deutlich in den 

Vordergrund. Das Gedenken an diejenigen, die Opfer von Krieg, Ge-
waltherrschaft und Terrorismus waren, sollte für uns daher nicht 
nur am Volkstrauertag einen besonderen Stellenwert haben.
Der Blick in die Geschichte zeigt es - die Freiheiten, mit denen wir 
in unserer Gesellschaft zusammenleben, sind nicht selbstver-
ständlich. Die Demokratie steht vor großen Herausforderungen – 
es gibt Menschen, die sie zerstören wollen, es gibt Menschen die 
an ihr zweifeln und es gibt Menschen, denen sie egal ist. Es gibt 
sicher auch Menschen, die Angst vor den Möglichkeiten und He-
rausforderungen haben, die sie bietet. Gleichwohl bleibt sie die 
derzeit beste politische Struktur, wenn wir alle dazu beitragen.

Ihr

Benjamin Kanngießer
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Erreichbarkeiten
Stadtverwaltung

Rathaus, Markt 1, 39387 Oschersleben (Bode) Haus 1

Bürgermeister Büro des Bürgermeisters

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ratsbüro Wirtschaftsförderung

Fachbereich Finanzen Haushaltsplanung Controlling und 
Beteiligungsverwaltung

Stadtkasse

Steuern und Abgaben Grundstücksverwaltung Zentrale Finanzbuchhaltung

Fachbereich Ordnung 
und Sicherheit

Öffentliche Ordnung

Standesamt

Gewerbe und Bußgeld

Brand- und Katastrophenschutz

Einwohnermeldewesen

Peseckendorfer Weg 3, 39387 Oschersleben (Bode) Haus 2

Fachbereich Zentrale 
Dienste und Soziales

Personalverwaltung

Schulen, Kitas und Soziales

Vergabemanagement Beschaffung und IT

Fachbereich Bauen 
und Umwelt

Baubetrieb

Tiefbau

Bauhof

Planung

Technische Gebäudeverwaltung

Friedhofswesen, 
Grün- und Parkanlagen

Hornhäuser Str. 5, 39387 Oschersleben (Bode) Haus 3

Fachbereich Zentrale 
Dienste und Soziales

Kultur, Tourismus

und Sport

Öffnungszeiten der Verwaltung

Mo. und Mi. geschlossen

Di. 9:00 - 12:00 Uhr und  13:00 - 17:30 Uhr

Do. 9:00 - 12:00 Uhr und  13:00 - 15:30 Uhr

Fr. 9:00 - 12:00 Uhr

Termine nach Vereinbarung

Schiedsstellen der Stadt Oschersleben (Bode)

Telefon (zentrale Vermittlung): 
03949 912-0

Internetadresse:
www.oscherslebenbode.de

Schiedsstelle I
Amtsbereich: Stadtgebiet Oschersleben (Bode), 
Ortsteile Alikendorf, Ampfurth, Andersleben, Beckendorf, 
Neindorf, Emmeringen, Groß Germersleben, Günthersdorf, 
Hordorf, Jakobsberg, Jakobsberg Siedlung, Kleinalsleben, 
Klein Oschersleben, Neubrandsleben 

Vors. Dirk Mauersberger  Telefon (mobil) : 0162 9020512
Mitg. Anne Riedel  Telefon (mobil) : 0160 95727672

Sprechstunde:
Jeden 1. Dienstag im Monat zwischen 16.00 – 17.00 Uhr 
im Rathaus, Zimmer 35 sowie nach telefonischer Vereinbarung

Schiedsstelle II
Amtsbereich: Hornhausen, Schermcke, Altbrandsleben
Vors. Martin Löschner Telefon (d) 03904 72406336 
 Anfragen über die Stadtverwaltung
 03949 9120
Sprechstunde: nach Vereinbarung

Schiedsstelle IV
Amtsbereich: Peseckendorf, Stadt Hadmersleben
Vors. Melitta Glötzl Telefon (d) 039408 312
Mitg. Anette Junghans
Sprechstunde: nach Vereinbarung
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Wahlbekanntmachung zur Ergänzungswahl Kleinalsleben
1. Am Sonntag, dem 10. November 2019 findet in der Zeit von 

08.00 - 18.00 Uhr im Ortsteil Kleinalsleben die Ergänzungs-
wahl zum Ortschaftsrat statt.

2. Der Ortsteil Kleinalsleben bildet einen Wahlbezirk. In den 
Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum 
20.10.2019 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk 
und das Wahllokal angegeben, in dem die wahlberechtigte 
Person zu wählen hat.
Das Briefwahlergebnis wird nicht gesondert ermittelt, son-
dern in das Wahlergebnis des Wahlvorstandes einbezogen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahllokal des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die 
Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtli-
chen Personalausweis, Unionsbürger einen gültigen Identi-
tätsausweis, oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln.
Die Stimmzettel werden im Wahllokal bereitgehalten und 
dem Wähler bei Betreten des Wahlraumes ausgehändigt.

4. Stimmenvergabe
Bei der Wahl des Ortschaftsrates hat jeder Wähler bis zu drei 
Stimmen.
Die Stimmzettel enthalten die im Wahlbereich zugelassenen 
Wahlvorschläge sowie die im Wahlbereich zugelassenen 
Wahlvorschlagsverbindungen.
Der Wähler kennzeichnet durch Ankreuzen oder in sonstiger 
eindeutiger Weise, welchem Bewerber er seine Stimme/n ge-
ben will.
Der Wähler kann auch verschiedene Bewerber eines Wahl-
vorschlages wählen und ist dabei nicht an die Reihenfolge 
innerhalb des Wahlvorschlages gebunden.
Der Wähler kann seine Stimme/n auch Bewerbern verschie-
dener Wahlvorschläge geben.
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine 
des Wahllokals oder in einem besonderen Nebenraum ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnis-
ses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit 
das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in 
der Ortschaft

a) durch Stimmabgabe im Wahlbezirk oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemein-
debehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Wahlumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag 
beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in 
verschlossenem Wahlumschlag) und dem unterschriebenen 
Wahlschein bis Freitag, 08.11.2019 an die auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle übersenden bzw. am 
Wahlsonntag bis 18.00 Uhr im Wahlvorstand des Ortsteiles 
Kleinalsleben abgeben.

7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Ein Wähler, der des Lesens unkundig 
oder durch körperliches Gebrechen behindert ist, den Stimm-
zettel so zu kennzeichnen und in die Wahlurne zu legen, be-
stimmt eine Person, deren Hilfe er sich bei der Stimmabga-
be bedienen will und teilt dies dem Wahlvorsteher mit. Auf 
Wunsch des Wählers kann ein Mitglied des Wahlvorstandes 
Hilfe leisten. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges 
Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstra-
fe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches).

8. Sonstige Hinweise für die Wähler:
– Der Wähler hat sich auf Verlangen des Wahlvorstandes 

über seine Person auszuweisen.
– Der Wähler, der keinen Wahlschein besitzt, kann seine 

Stimme nur in dem für ihn zuständigen Wahllokal abge-
ben.

– Der Wähler, der einen Wahlschein besitzt, kann in dem 
Wahlbereich, für den der Wahlschein gilt, an der Wahl der 
Vertretungen durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlbezirk dieses Wahlbereiches oder durch Briefwahl 
teilnehmen.

– Die Wahl ist öffentlich und Jedermann hat Zutritt zum 
Wahlraum, soweit dies ohne Störung des Wahlgeschäfts 
möglich ist.

Oschersleben (Bode), den 01.11.2019

Ludwig
Wahlleiter
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1. Am Sonntag, dem 01. Dezember 2019 findet in der Zeit von 
08.00 - 18.00 Uhr im Ortsteil Ampfurth die Wiederholungs-
wahl zum Ortschaftsrat statt.

2. Der Ortsteil Ampfurth bildet einen Wahlbezirk. In den Wahl-
benachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum 
10.11.2019 übersandt werden, sind der Wahlbezirk und das 
Wahllokal angegeben, in dem die wahlberechtigte Person 
zu wählen hat.
Das Briefwahlergebnis wird nicht gesondert ermittelt, son-
dern in das Wahlergebnis des Wahlvorstandes einbezogen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahllokal des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die 
Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtli-
chen Personalausweis, Unionsbürger einen gültigen Identi-
tätsausweis, oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln.
Die Stimmzettel werden im Wahllokal bereitgehalten und 
dem Wähler bei Betreten des Wahlraumes ausgehändigt.

4. Stimmenvergabe
Bei der Wahl des Ortschaftsrates hat jeder Wähler bis zu drei 
Stimmen.
Die Stimmzettel enthalten die im Wahlbereich zugelassenen 
Wahlvorschläge sowie die im Wahlbereich zugelassenen 
Wahlvorschlagsverbindungen.
Der Wähler kennzeichnet durch Ankreuzen oder in sonstiger 
eindeutiger Weise, welchem Bewerber er seine Stimme/n ge-
ben will.
Der Wähler kann auch verschiedene Bewerber eines Wahl-
vorschlages wählen und ist dabei nicht an die Reihenfolge 
innerhalb des Wahlvorschlages gebunden.
Der Wähler kann seine Stimme/n auch Bewerbern verschie-
dener Wahlvorschläge geben.
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine 
des Wahllokals oder in einem besonderen Nebenraum ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnis-
ses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit 
das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in 
der Ortschaft

Wahlbekanntmachung zur Wiederholungswahl Ampfurth
a) durch Stimmabgabe im Wahlbezirk oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemein-
debehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Wahlumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag 
beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in 
verschlossenem Wahlumschlag) und dem unterschriebenen 
Wahlschein bis Freitag, 29.11.2019 an die auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle übersenden bzw. am 
Wahlsonntag bis 18.00 Uhr im Wahlvorstand des Ortsteiles 
Ampfurth abgeben.

7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Ein Wähler, der des Lesens unkundig 
oder durch körperliches Gebrechen behindert ist, den Stimm-
zettel so zu kennzeichnen und in die Wahlurne zu legen, be-
stimmt eine Person, deren Hilfe er sich bei der Stimmabga-
be bedienen will und teilt dies dem Wahlvorsteher mit. Auf 
Wunsch des Wählers kann ein Mitglied des Wahlvorstandes 
Hilfe leisten. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges 
Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstra-
fe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches).

8. Sonstige Hinweise für die Wähler:
– Der Wähler hat sich auf Verlangen des Wahlvorstandes 

über seine Person auszuweisen.
– Der Wähler, der keinen Wahlschein besitzt, kann seine 

Stimme nur in dem für ihn zuständigen Wahllokal abge-
ben.

– Der Wähler, der einen Wahlschein besitzt, kann in dem 
Wahlbereich, für den der Wahlschein gilt, an der Wahl der 
Vertretungen durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlbezirk dieses Wahlbereiches oder durch Briefwahl 
teilnehmen.

– Die Wahl ist öffentlich und Jedermann hat Zutritt zum 
Wahlraum, soweit dies ohne Störung des Wahlgeschäfts 
möglich ist.

Oschersleben (Bode), den 01.11.2019

Ludwig
Wahlleiter
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1. Das Wählerverzeichnis für den Ortsteil Ampfurth kann in der 
Zeit vom 11.11.2019 – 15.11.2019 in der Stadt Oschers-
leben (Bode), Einwohnermeldeabteilung, Zimmer 7, Markt 
1 in 39387 Oschersleben (Bode) während der Dienststun-
den zur Überprüfung der im Wählerverzeichnis eingetrage-
nen personenbezogenen Daten eingesehen werden. (§ 18  
Abs. 2 KWG LSA)
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig und unvollständig 
hält kann bis spätestens 25.10.2019 einen Antrag auf Be-
richtigung des Wählerverzeichnisses stellen. Der Antrag auf 
Berichtigung ist bei der Stadt Oschersleben (Bode), Einwoh-
nermeldeabteilung, Zimmer 7, Markt 1 in 39387 Oschersle-
ben (Bode) schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift 
zu stellen. Sofern die behaupteten Tatsachen nicht offen-
kundig sind, hat die Antragstellerin/der Antragsteller die 
erforderlichen Beweismittel beizubringen.
Für das Berichtigungsverfahren gelten die Bestimmungen 
des Kommunalwahlgesetzes sowie der Kommunalwahlord-
nung für das Land Sachsen-Anhalt. Nach dem 15.11.2019 
ist ein Antrag auf Berichtigung nicht mehr zulässig.
Macht der Wahlberechtigte von dem Recht auf Einsichtnah-
me keinen Gebrauch und ergibt sich, dass er im Wählerver-
zeichnis nicht aufgeführt ist, so ist ein aus diesem Grund 
eingelegter Wahleinspruch (§ 50 KWG LSA) unbegründet.

3. Wahlberechtigte Personen, die in das Wählerverzeichnis 
eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 10.11.2019 
eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrich-
tigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
muss das Wählerverzeichnis einsehen und gegebenenfalls 
Antrag auf Berichtigung stellen, wenn sie/er nicht Gefahr 
laufen will, dass sie/er ihr/sein Wahlrecht nicht ausüben 
kann.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein hat.

4. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
4.1. die in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberech-

tigten,
4.2. nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-

tigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

Antragsfrist für die Berichtigung des Wählerverzeich-
nisses versäumt hat;

b) wenn das Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist entstanden ist.

4.3. Wahlscheinanträge können schriftlich oder mündlich bei 
der Stadt Oschersleben (Bode), Einwohnermeldeabteilung, 
Zimmer 7, Markt 1 in 39387 Oschersleben (Bode) beantragt 
werden. Der Schriftform wird auch durch Telegramm, Fern-
schreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentier-
bare elektronische Übermittlung Genüge getan. Eine telefo-
nische Antragstellung ist unzulässig.

Möglichkeit der Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wiederholungswahl 
des Ortschaftsrates Ampfurth am 01.12.2019

Wahlscheine können ab 21.10.2019 auch online über die 
Internetseite der Stadt Oschersleben (Bode) – 
www.oscherslebenbode.de - beantragt werden. 
Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antrag-
stellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

4.4. Wahlscheine können beantragt werden
- von in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahlbe-

rechtigten Personen bis zum 29.11.2019, 18.00 Uhr.
- von nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen 

wahlberechtigten Personen können aus den unter 
4.2 Buchst. a) und b) angegebenen Voraussetzungen 
bzw. von Personen, die bei nachgewiesener plötzlicher 
Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter unzu-
mutbaren Schwierigkeiten aufsuchen können, bis zum 
Wahltage, 15.00 Uhr.

Verlorene und nicht rechtzeitig zugegangene Wahlscheine 
oder Stimmzettel werden nicht ersetzt. Das gleiche gilt für 
verlorene Stimmzettel, die nach § 25 Abs. 3 Satz 1 KWO 
LSA ausgegeben worden sind. Versichert ein Wahlbe-
rechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein 
nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tag vor der Wahl,  
12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

5. Mit dem Wahlschein erhalten die wahlberechtigten Personen 
den amtlichen Stimmzettel, den amtlichen Wahlumschlag, 
den amtlichen Wahlbriefumschlag sowie das Merkblatt zur 
Briefwahl. Der Wahlberechtigte kann diese Unterlagen nach-
träglich bis spätestens am Wahltage, 15.00 Uhr anfordern.

6. Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
eine andere Person ist nur möglich, wenn die Berechtigung 
zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevoll-
mächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte ver-
tritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme 
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat 
sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

7. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimmab-
gabe in einem beliebigen Wahlbezirk des zuständigen Wahlbe-
reichs oder durch Briefwahl teilnehmen. Bei der Briefwahl hat 
die Wählerin/der Wähler im verschlossenen Wahlbriefumschlag
1. ihren/seinen Wahlschein
2. den/die Stimmzettel in dem Wahlumschlag
so rechtzeitig an die/den auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebene Wahlleiterin/Wahlleiter zu übersenden, 
dass der Wahlbrief spätestens am Freitag, 29.11.2019,  
13.00 Uhr bzw. am Wahltage bis 18 Uhr beim Wahlvor-
stand eingeht.
Nähere Hinweise darüber, wie die wählende Person die 
Briefwahl auszuüben hat, sind auf dem Merkblatt, das mit 
den Briefwahlunterlagen übergeben wird, zu entnehmen.

Oschersleben (Bode), den 01.11.2019

Ludwig
Wahlleiter



nr. 11 vOm 01.11.2019 7 Amtliches mitteilungsblAtt der stAdt Oschersleben (bOde) 

Sitzung des Wahlausschusses der Stadt Oschersleben (Bode) 
zur Feststellung des Wahlergebnisses der Ergänzungswahl  
des Ortschaftsrates Kleinalsleben vom 10. November 2019
Der Wahlausschuss der Stadt Oschersleben (Bode) tritt am

Dienstag, 12.11.2019, 16.00 Uhr,
im Rathaus, Beratungsraum Zi. 35, Markt 1
in 39387 Oschersleben (Bode)

zusammen.

Auf der Tagesordnung steht die Feststellung des Wahlergebnisses der Ergänzungswahl des Ortschaftsrates Kleinalsleben vom  
10. November 2019.
Der Wahlausschuss verhandelt und entscheidet in öffentlicher Sitzung. Der Zutritt ist jedermann gestattet.

Oschersleben (Bode), den 01.11.2019

Ludwig
Wahlleiter

Sitzung des Wahlausschusses der Stadt Oschersleben (Bode)  
zur Feststellung des Wahlergebnisses der Wiederholungswahl  
des Ortschaftsrates Ampfurth vom 01. Dezember 2019
Der Wahlausschuss der Stadt Oschersleben (Bode) tritt am

Montag, 02.12.2019, 15.30 Uhr,
im Rathaus, Beratungsraum Zi. 35, Markt 1
in 39387 Oschersleben (Bode)

zusammen.
Auf der Tagesordnung steht die Feststellung des Wahlergebnisses der Wiederholungswahl des Ortschaftsrates Ampfurth vom  
1. Dezember 2019.
Der Wahlausschuss verhandelt und entscheidet in öffentlicher Sitzung. Der Zutritt ist jedermann gestattet.

Oschersleben (Bode), den 01.11.2019

Ludwig
Wahlleiter

Erste Änderung der Satzung der Stadt Oschersleben (Bode)  
über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen  
Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung)
Aufgrund der §§ 5, 8 und 45 des Kommunalverfassungsgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S.288) in der jeweils 
geltenden Fassung in Verbindung mit den §§ 1,2,4 und 13a des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG 
LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. 
S.405) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt 
Oschersleben (Bode) in seiner Sitzung am 01.10.2019 folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1
Der § 4 Absatz 1 wird wie folgt verändert:
Soweit ein Rechtsbehelf erfolglos bleibt, beträgt die Gebühr für 
die Entscheidung über den Rechtsbehelf das Eineinhalbfache 
der Gebühr, die für die angefochtene Entscheidung anzusetzen 

war, mindestens jedoch 10,00 Euro. War der angefochtene Ver-
waltungsakt gebührenfrei, so wird dennoch eine Rechtsbehelfs-
gebühr erhoben. Diese richtet sich nach Nr. 20 des Kostentarifes.

§ 2 
Inkrafttreten
Die 1. Änderung der Satzung der Stadt Oschersleben (Bode) über 
die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis 
(Verwaltungskostensatzung) tritt am Tage nach ihrer Veröffent-
lichung in Kraft.

Oschersleben (Bode), den 02.10.2019

Kanngießer
Bürgermeister

-S -



nr. 11 vOm 01.11.20198Amtliches mitteilungsblAtt der stAdt Oschersleben (bOde) 

5. Änderung
der Satzung der Stadt Oschersleben (Bode) zur Umlage von Verbandsbeiträgen  
für die Unterhaltung öffentlicher Gewässer erster und zweiter Ordnung  
für die Verbandsgebiete der Unterhaltungsverbände „Großer Graben“,  
„Untere Bode“ und „Aller“ (Gewässersatzung)
Aufgrund der §§ 53 ff Wassergesetz Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 16. März 2011 (GVBl. LSA S. 492), zuletzt geändert durch 
Artikel 20 des Gesetzes zur Reform des Kommunalverfassungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt und zur Fortentwicklung sonstiger 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) sowie der §§ 2, 4, 5, 8, 11, 36, 45, 158 Kommunalverfassungs-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 01. Juli 2014 sowie der §§ 1 und 2 des Kommunalabgabengesetzes Land Sachsen-
Anhalt (KAG LSA) vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405) alle Gesetze in der z. Z. gültigen Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Oschersleben 
(Bode) und ihrer Ortsteile die 4. Änderung der Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände „Großer Graben“, 
„Untere Bode“ und „Aller“ (Gewässersatzung) für die Stadt Oschersleben (Bode) in seiner Sitzung am 01.10.2019 beschlossen.

§ 1
Die „Anlage Umlagetabelle“ erhält folgende Fassung:
Anlage Umlagetabelle
Verbandsbeiträge für die Unterhaltung öffentlicher Gewässer erster und zweiter Ordnung für die Verbandsgebiete der Unterhal-
tungsverbände „Großer Graben“, „Untere Bode“ und „Aller“
Die Verwaltungskosten werden prozentual nach Versiegelungsgrad des Verbandes auf die Flächenbeiträge und zusätzliche Flächenum-
lage (zus. FU) umgelegt. Daraus ergibt sich die Umlage 2019.
Die Umlage für den Erhebungszeitraum 2019 beträgt für das Verbandsgebiet der Unterhaltungsverbände:

Unterhaltungsverband unversiegelt
% Versiegelung

Umlagebezeichnung Verwaltungskosten
je Umlage in €/ha

Flächenbetrag 
zus. FU in €/ha

Umlage 2019
in €/ha

Großer Graben 90 Flächenumlage 3,750121 11,360000 15,1101

Großer Graben 10 zus. FU 0,416680 23,855002 24,2717

Untere Bode 87,70 Flächenumlage 3,654285 10,853200 14,5075

Untere Bode 12,30 zus. FU 0,512517 9,836122 10,3486

Aller 90 Flächenbeitrag 3,750121 9,925480 13,6756

Aller 10 zus. FU 0,416680 0,000000 0,4167

mit 6 Stellen nach dem Komma gerechnet und auf 4 Stellen nach dem Komma gerundet.

§ 2
§ 13 der Gewässersatzung Stadt Oschersleben (Bode) erhält folgende Fassung:
Die 5. Änderung der Satzung tritt nach ihrer amtlichen Bekanntmachung rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft.

Oschersleben (Bode), 02.10.2019

Kanngießer
Bürgermeister

- S -

Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 4/2018  
„Am Ludwigsbusch„ im OT Beckendorf-Neindorf,  
Ortslage Neindorf, Oschersleben (Bode)
öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 4/2018 “Am Ludwigs-
busch“ im OT Beckendorf-Neindorf, Ortslage Neindorf, Oschers-
leben (Bode), die Begründung sowie die bereits vorliegenden Gut-
achten liegen für die Dauer eines Monats in der Zeit vom

11. November 2019 bis 13. Dezember 2019
Im Peseckendorfer Weg 3 (Haus 2 der Stadtverwaltung – oberer 
Flur, zwischen den Diensträumen Zimmer Nr. 24 und 25) in 39387 
Oschersleben (Bode), öffentlich aus.
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Die Auslage erfolgt innerhalb der Dienststunden

Wochentag Vormittags Nachmittags
Montag 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 13.00 Uhr – 15.00 Uhr
Dienstag 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 13.00 Uhr – 18.00 Uhr
Mittwoch 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 13.00 Uhr – 15.00 Uhr
Donnerstag 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 13.00 Uhr – 15.00 Uhr
Freitag 08.00 Uhr – 12.00 Uhr
Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 4/2018 
“Am Ludwigsbusch“ im OT Beckendorf-Neindorf, Ortslage Nein-
dorf, Oschersleben (Bode), können bis zum 13. Dezember 2019 
bei der Stadt Oschersleben (Bode), Fachbereich Bauen und Um-
welt, Sachgebiet Planung abgegeben werden. Zusätzlich wird der 
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 4/2018 “Am Ludwigsbusch“ im 
OT Beckendorf-Neindorf, Ortslage Neindorf , Oschersleben (Bode), 
auf der Homepage der Stadt Oschersleben (Bode) veröffentlicht.

Jeder kann während der Auslegungsfrist Stellungnahmen schrift-
lich vorbringen oder mündlich zur Niederschrift im Sachgebiet 
Planung erklären. Anfragen oder Terminabstimmungen können 

auch per E-Mail an planungsabteilung@oscherslebenbode.de  
geschickt werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (Normen-
kontrollverfahren) ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen 
geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber 
hätten geltend gemacht werden können.

Datenschutzinformation
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grund-
lage des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) in Verbindung mit Art. 6 Abs. 3 Buchstabe b DSGVO und  
§ 3 Baugesetzbuch (BauGB). Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte der Datenschutzinformation im Rahmen der Bauleitplanung.

Oschersleben (Bode), den 01.11.2019

Kanngießer
Bürgermeister

Auszug Übersichtskarte B-Plan 4/2018 "Am
Ludwigsbusch"

Auszug Übersichtskarte B-Plan 4/2018 "Am
Ludwigsbusch"
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Bekanntmachung vorzeitiger Bebauungsplan Nr. 5/2019  
„Photovoltaikanlagen Gewerbegebiet Ackermannstraße“  
in Oschersleben (Bode)
hier: Aufstellungsbeschluss und frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit  
im Bebauungsplanverfahren
1) Aufstellungsbeschluss gem. §§ 1; 2; 8 Abs. 4 BauGB
Der Bau-, Wirtschafts- und Umweltausschuss hat am 20.08.2019 
in seiner öffentlichen Sitzung beschlossen, das Bauleitverfahren 
für den vorzeitigen Bebauungsplan Nr. 5/2019 „Photovoltaikanla-
gen Gewerbegebiet Ackermannstraße“ einzuleiten. Der Geltungs-
bereich wurde auf dem Übersichtsplan dargestellt. Er befindet 
sich in der Gemarkung Oschersleben und hat eine Fläche von ca. 
114.708 m² und umfasst in der Gemarkung Oschersleben in den 
Fluren 13, 14 und 35 folgende Flurstücke:

2) Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 
BauGB
Es ist beabsichtigt den vorzeitigen Bebauungsplan Nr. 5/2019 
„Photovoltaikanlagen Gewerbegebiet Ackermannstraße“ in 
Oschersleben (Bode) aufzustellen. Der Geltungsbereich ist im bei-
gefügten Übersichtsplan ersichtlich.

Der Planentwurf sowie die Begründung des Bebauungsplanes  
Nr. 5/2019 „Photovoltaikanlagen Gewerbegebiet Ackermannstra-
ße“ in Oschersleben (Bode) mit dem Stand vom 07.10.2019 kann 
in der Zeit

vom 11. November 2019 bis 13. Dezember 2019
während der Dienstzeiten in der Stadt Oschersleben (Bode),  
Haus 2, Peseckendorfer Weg 3 im Flur des Obergeschosses zwi-
schen den Diensträumen Zimmer Nr. 24 und 25, eingesehen werden.

Die Auslage erfolgt zu den Dienstzeiten:

Wochentag Vormittags Nachmittags
Montag 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 13.00 Uhr – 15.00 Uhr
Dienstag 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 13.00 Uhr – 17.30 Uhr
Mittwoch 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 13.00 Uhr – 15.00 Uhr
Donnerstag 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 13.00 Uhr – 15.00 Uhr
Freitag 08.00 Uhr – 12.00 Uhr

Zusätzlich wird der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 5/2019 
„Photovoltaikanlagen Gewerbegebiet Ackermannstraße“ auf der 
Homepage der Stadt Oschersleben (Bode) veröffentlicht.
Während des genannten Zeitraumes besteht die Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung. Anregungen oder Hinweise können 
schriftlich oder zur mündlichen Niederschrift bis zum 13. Dezem-
ber 2019 im Sachgebiet Planung vorgetragen werden.

Oschersleben (Bode), den 01.11.2019

Kanngießer
Bürgermeister
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Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 6/2018 “Am Friedhofsweg“ 
im OT Ampfurth, Oschersleben (Bode), die Begründung sowie die 
bereits vorliegenden Gutachten liegen für die Dauer eines Monats 
in der Zeit vom

11. November 2019 bis 13. Dezember 2019
Im Peseckendorfer Weg 3 (Haus 2 der Stadtverwaltung – oberer 
Flur, zwischen den Diensträumen Zimmer Nr. 24 und 25) in 39387 
Oschersleben (Bode), öffentlich aus.

Die Auslage erfolgt innerhalb der Dienststunden

Wochentag Vormittags Nachmittags
Montag 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 13.00 Uhr – 15.00 Uhr
Dienstag 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 13.00 Uhr – 18.00 Uhr
Mittwoch 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 13.00 Uhr – 15.00 Uhr
Donnerstag 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 13.00 Uhr – 15.00 Uhr
Freitag 08.00 Uhr – 12.00 Uhr

Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 6/2018 “Am 
Friedhofsweg“ im OT Ampfurth, Oschersleben (Bode), können bis 
zum 13. Dezember 2019 bei der Stadt Oschersleben (Bode), Fach-
bereich Bauen und Umwelt, Sachgebiet Planung abgegeben werden. 
Zusätzlich wird der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 6/2018 “Am 
Friedhofsweg“ im OT Ampfurth, Oschersleben (Bode), auf der Home-
page der Stadt Oschersleben (Bode) veröffentlicht.

Jeder kann während der Auslegungsfrist Stellungnahmen schrift-
lich vorbringen oder mündlich zur Niederschrift im Sachgebiet 
Planung erklären. Anfragen oder Terminabstimmungen können 
auch per E-Mail an planungsabteilung@oscherslebenbode.de  
geschickt werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 

Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 6/2018  
„Am Friedhofsweg“ im OT Ampfurth, Oschersleben (Bode)
öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (Normen-
kontrollverfahren) ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen 
geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber 
hätten geltend gemacht werden können.

Datenschutzinformation
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grund-
lage des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) in Verbindung mit Art. 6 Abs. 3 Buchstabe b DSGVO und § 3 
Baugesetzbuch (BauGB). Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte der Datenschutzinformation im Rahmen der Bauleitplanung.

Oschersleben (Bode), den 01.11.2019

Kanngießer
Bürgermeister

Auszug Planzeichnung B-Plan Nr. 6/2018 "Am Friedhofsweg"
OT AmpfurthAuszug Planzeichnung B-Plan Nr. 6/2018 "Am Friedhofsweg"

OT Ampfurth
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Stadt Oschersleben (Bode)

Allgemeinverfügung 
der Stadt Oschersleben (Bode) zur Verlängerung der  
Ladenöffnungszeiten an den Adventssonntagen
Auf Grund des § 7 Absatz 1 des Ladenöffnungszeitengesetzes 
Sachsen-Anhalt (LÖffZeitG LSA) vom 22. November 2006 (GVBl. 
LSA Nr.33/2006), ausgegeben am 27.11.2006 wird für die Stadt 
Oschersleben (Bode) folgendes verordnet:

§ 1
In dem in § 2 dieser Allgemeinverfügung festgesetzten Gebiet 
der Stadt Oschersleben (Bode) dürfen die Verkaufsstellen am  
08. Dez. 2019, und am 15. Dez. 2019 in der Zeit von 11.00 Uhr bis 
16.00 Uhr für den geschäftlichen Verkehr geöffnet werden.

§ 2
Die Freigabe der Ladenöffnungszeiten gilt für das gesamte Gebiet 
der Stadt Oschersleben (Bode).

§ 3
Die Zahl von maximal vier Sonderöffnungen an Sonn- und Fei-
ertagen pro Jahr je Betrieb ist einzuhalten. Sofern im Einzelfall 
bereits vor dem 08. Dez. 2019 mehr als zwei Sonderöffnungen in 
Anspruch genommen wurde oder noch wird, ist die Zahl dieser 
Öffnungen von den in § 1 festgesetzten Tagen abzusetzen.

§ 4
Die Arbeitnehmer dürfen entsprechend § 9 Abs. 2 LÖffZeitG LSA 
während der im § 1 zugelassenen Öffnungszeiten höchstens  
30 Minuten zur Vor- und Nachbereitung beschäftigt werden.
Die Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes, des Jugendarbeits-
schutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes bleiben unbe-
rührt. Jugendliche sowie werdende und stillende Mütter dürfen 
nicht beschäftigt werden.

§ 5
Diese Allgemeinverfügung wird durch öffentliche Bekanntma-
chung im Amtsblatt der Stadt Oschersleben (Bode) verkündet 
und tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Stadt Oschersleben 
(Bode), Markt 1 in 39387 Oschersleben (Bode) schriftlich oder zur 
Niederschrift eingelegt werden.

Oschersleben (Bode), den 15. Oktober 2019

Kanngießer
Bürgermeister
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In öffentlicher Sitzung wurden folgende Beschlüsse gefasst:

• Berufung des Ortswehrleiters Maik Fischer in das Ehrenbeam-
tenverhältnis
Vorlagen – Nummer: OC/2019II/071

• Satzung über die Förderung und Betreuung von Kindern in 
Tageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft der Stadt 
Oschersleben (Bode)
Vorlagen – Nummer: OC/2019II/050

• Kostenbeitragssatzung für die Benutzung von Kindertagesein-
richtungen und Tagespflegestellen in der Stadt Oschersleben 
(Bode)
Vorlagen – Nummer: OC/2019II/051

• 1. Änderung zur Satzung über das Wahlverfahren zu den El-
ternvertretungen für die Kindertageseinrichtungen der Stadt 
Oschersleben (Bode)
Vorlagen – Nummer: OC/2019II/056

• 1. Änderung der Satzung der Stadt Oschersleben (Bode) über 
die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungs-
kreis (Verwaltungskostensatzung)
Vorlagen – Nummer: OC/2019II/052

• Bebauungsplan Nr. 2/2014 „Wohnpark Stadtmühle“ in 
Oschersleben (Bode)
hier: städtebaulicher Vertrag
Vorlagen – Nummer: OC/2019II/061

• Bebauungsplan Nr. 2/2014 „Wohnpark Stadtmühle“ in 
Oschersleben (Bode)
hier: Satzungsbeschluss
Vorlagen – Nummer: OC/2019II/069

• Bebauungsplan Nr. 7/2018 „Oesenweg“ in Oschersleben 
(Bode)
hier: Satzungsbeschluss
Vorlagen – Nummer: OC/2019II/076

Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt  
Oschersleben (Bode) und ihrer Ortsteile für den Zeitraum  
vom 20.09. – 17.10.2019
Sitzung des Stadtrates der Stadt Oschersleben (Bode) am 01.10.2019

• Bebauungsplan Nr. 7/2017 „Alter Friedhof“ (vorher Knochen-
park) in Oschersleben (Bode) gem. § 13 a BauGB
hier: Satzungsbeschluss
Vorlagen – Nummer: OC/2019II/074

• Bebauungsplan Nr. 2/1993 „Motopark Oschersleben“ Stadt 
Oschersleben (Bode), 2. Änderung gem. § 13 a BauGB
hier: städtebaulicher Vertrag
Vorlagen – Nummer: OC/2019II/077

• Bebauungsplan Nr. 2/1993 „Motopark Oschersleben“ Stadt 
Oschersleben (Bode), 2. Änderung gem. § 13 a BauGB
hier: Satzungsbeschluss
Vorlagen – Nummer: OC/2019II/063

• 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1/2013 „Damaschke-
weg“ in Oschersleben (Bode)
hier: Satzungsbeschluss
Vorlagen – Nummer: OC/2019II/080

• Bebauungsplan Nr. 1/2019 „Feuerwehrgerätehaus Klein 
Oschersleben/Groß Germersleben im OT Klein Oschersleben, 
Oschersleben (Bode)
hier: Billigungs- und Auslegungsbeschluss
Vorlagen – Nummer: OC/2019II/062

• 5. Änderung der Satzung der Stadt Oschersleben (Bode) für 
die Umlage von Beiträgen zur Unterhaltung öffentlicher Ge-
wässer erster und zweiter Ordnung für die Verbandsgebiete 
der Unterhaltungsverbände „Großer Graben“, „Untere Bode“ 
und „Aller“ (Gewässersatzung), deren Anlage „Umlagetabelle“ 
und die Kalkulation der Umlage
Vorlagen – Nummer: OC/2019II/045

In nichtöffentlicher Sitzung wurden folgende Beschlüsse gefasst:
• Verkauf von 4.000 m² (TF) aus dem Flurstück 673, Flur 13 in 

der Gemarkung Oschersleben
Vorlagen – Nummer: OC/2019II/079

• Verleihung Ehrenbürgerrecht der Stadt Oschersleben (Bode)
Vorlagen – Nummer: OC/2019II/078

Termine
der öffentlichen Sitzungen der politischen Gremien der Stadt  
Oschersleben (Bode) und ihrer Ortsteile vom 04.11. – 06.12.2019
Termin Uhrzeit Ort Gremium
07.11.2019 17.00 Uhr Sitzungssaal Rathaus Stadtrat
12.11.2019 17.00 Uhr Sitzungssaal Rathaus Hauptausschuss
19.11.2019 17.00 Uhr Sitzungssaal Rathaus Kultur- und Sozialausschuss
26.11.2019 17.00 Uhr Sitzungssaal Rathaus Stadtrat

Änderungen vorbehalten!
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Straßenbauarbeiten Peseckendorfer Weg in  
Oschersleben (Bode)
Ab dem 23.10.2019 sind Verlegungsarbeiten von Mittelspan-
nungsleitungen und die Erneuerung des Gehweges im Pesecken-
dorfer Weg in Oschersleben (Bode) vorgesehen. Aus diesem 
Grund wird es zu einer Veränderung der Verkehrsführung kom-
men. Der Bereich zwischen Ackermannstraße und Schermcker 
Straße ist im Zuge der Verkehrsführung als Einbahnstraße ausge-
wiesen. Eine Umleitung für die Anlieger und Versorgungsfahrzeu-
ge ist entsprechend ausgeschildert. Der Fachbereich Bauen und 
Umwelt bittet um entsprechende Beachtung.
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Öffentliche Straßenreinigung 2019 in Ortsteilen der  
Stadt Oschersleben (Bode)
Nach In-Kraft-Treten der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung am 06.07.2019 wird in den nachstehend aufgeführten Ortsteilen 
der Stadt Oschersleben (Bode) eine maschinelle Straßenreinigung durchgeführt.
Die Aufstellung der betroffenen Straßen finden Sie in der Anlage zur Straßenreinigungssatzung. Die Satzung wurde im Amtsblatt am 
05.07.2019 veröffentlicht.
Die maschinelle Reinigung der Straßen in den Ortsteilen erfolgt einmal im Monat.

Ortsteil Kehrung Nächste Termine
Hornhausen 1. Montag im Monat 04.11.2019 02.12.2019
Schermcke 2. Montag im Monat 11.11.2019 09.12.2019
Ampfurth 2. Montag im Monat 11.11.2019 09.12.2019
Peseckendorf 3. Montag im Monat 18.11.2019 16.12.2019
Klein Oschersleben 3. Montag im Monat 18.11.2019 16.12.2019
Neindorf 1. Mittwoch im Monat 06.11.2019 04.12.2019
Beckendorf 1. Mittwoch im Monat 06.11.2019 04.12.2019
Stadt Hadmersleben 2. Mittwoch im Monat 13.11.2019 11.12.2019
Groß Germersleben 3. Mittwoch im Monat 20.11.2019 18.12.2019

Um eine reibungslose Reinigung der Straßen durchführen zu können, werden die Bürger gebeten, beim Abstellen der Fahrzeuge an den 
Straßen, die Kehrtermine zu beachten.
Die Reinigung der Straßen in der Kernstadt Oschersleben (Bode) erfolgt wie bisher einmal wöchentlich.

A. Stertz/Tiefbau

Amtliches Mitteilungsblatt der Stadt „Oschersleben (Bode)“
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„Lies mal wieder -  
Lesen verbindet“

Warum sich ein Bibliotheksausweis lohnt?
Sie finden Medien und Informationen zu allen Alltags- 
und Freizeitthemen in Print und digitaler Form: Tonies, 
Bücher für Klein und Groß, Zeitungen und Zeitschrif-
ten, Filme, Gesellschafts- und Konsolenspiele, ... 
Oder möchten Sie lieber hören, statt lesen? Das An-
gebot an Hörbüchern, von Thriller/Krimi, heiteren Ge-
schichten, historischen Romanen und Sachthemen ist 
riesig. Schauen Sie doch mal vorbei! Das passt zeitlich 
nicht? Dann leihen Sie einfach online und lesen digial! 
Medien gibt es auch in digitaler Form. Mit dem Biblio-
theksausweis können Sie ebenso digitale Medien entlei-
hen. Die digitalen Medien wie e-Book, e-Paper, e-Audio 
stehen rund um die Uhr, zu jeder Zeit, an und von jedem 
Ort, zur Verfügung. Den Bibliotheksausweis erhalten 
Sie für 12 Monate zu 20,00 € (ermäßigt 10,00 €). 
Informieren Sie sich einfach vor Ort in Ihrer Bibliothek!

Gegen den Herbst-
Blues – die Bibliothek 
empfiehlt:
Lauren Wolk: „Eine Insel 
zwischen Himmel und 
Meer“ ist eine zu Tränen 

rührende und zugleich glücklich machende Geschich-
te, brillant erzählt, voller Herz und Gefühl: Crow hat 
ihr ganzes Leben auf einer Insel verbracht. Sie wur-
de gleich nach ihrer Geburt in ein leckes kleines Boot 
gelegt und ausgesetzt. Bei Osh, der sie gerettet hat, 
ist Crow aufgewachsen. Crow war immer neugierig, 
was ihre Herkunft und ihre unmittelbare Umgebung 
angeht. Als sie eines Nachts ein Feuer auf einer ei-
gentlich menschenleeren Insel entdeckt, steigen all 
die unausgesprochenen Fragen nach ihrer Herkunft 
in ihr auf. Plötzlich kommt eins zum anderen. Die Er-
eignisse überschlagen sich. Sie bekommt Antworten, 
die sie auf einen gefährlichen Weg führen und in ein 
gefährliches Abenteuer stürzt.

Neue DVD: „Eldorado“ 
Markus Imhoof erzählt 
nach seinem Kinoerfolg 
„More than honey“ er-
neut eine sehr persön-
liche Geschichte. Seine 
Fragen nach Mensch-
lichkeit führen ihn zu-
rück in seine Kindheit.

Kinderbibliothek:
Im Monat November 
werden viele Kinder aus 
Kindertagesstätten und 
Grundschulen zu einer 
Veranstaltung die Kinder-
bibliothek besuchen. 
Grund hierfür ist der 90. Geburtstag von Michael Ende. Er 
wäre am 12. November 90 Jahre alt geworden. Anläss-
lich dieses Ereignisses erschien im Thienemann Verlag 
ein neues Kinderbuch „Rodrigo Raubein und Knirps, sein 
Knappe“. Denn … in den letzten Jahren vor seinem Tod 
begann Michael Ende eine Geschichte zu schreiben. Drei 
fertige Kapitel tippte er feinsäuberlich ab. Vollendet hat er 
die Geschichte leider nicht mehr. Über zwanzig Jahre spä-
ter hat Wieland Freund sie zu Ende erzählt. Es entstand 
ein moderner Klassiker, der von Michael Ende begonnen 
und von Wieland Freund weitererzählt wurde: „Knirps ist 
überzeugt, dass ein echter Raubritter in ihm steckt. Er will 
unbedingt vom berüchtigten Rodrigo Raubein höchstper-
sönlich lernen! Doch der fordert zunächst eine Mutprobe. 
Als Knirps auf die Kutsche von Prinzessin Flip stößt, sieht 
er seine Chance als gekommen. Kann es etwas Gefährli-
cheres geben als einen Prinzessinnenraub? 
Noch ahnt er nicht, dass 
auch der mächtige Zau-
berer Rabanus Rochus 
es auf die Prinzessin ab-
gesehen hat.“ Diese und 
viele weitere Bücher, Fil-
me und Hörbücher, die 
aus Michael Endes Feder 
stammen warten in den 
Regalen der Kinderbiblio-
thek auf ihre Leser/innen.

Treffpunkt Bibliothek
VERANSTALTUNGEN & EVENTS
„Literatur im Lese-Café“ - „Advent im Lese-Café“
im Rahmen des “Lebendiger Adventskalender“
04.12.2019/14.30 Uhr, Autor, Geschichtenerzähler,  
Humorist und Filmemacher aus Fallersleben
Arnim Schubring macht Sprechtheater und sagt:
„Das Gehörte tut gut in dieser schnelllebigen Zeit.“
„Heitere & besinnliche Weihnachtsgeschichten“

• Das Licht über dem Dorf,
• Die Zeit,
• Ja, damals
• Aus der Schule … u. a. lebensbejahende Werke
laden zum Innehalten, zum Nachdenken, zum Schmun-
zeln und zum Lachen ein. Die Seele ein wenig baumeln 
lassen - ist das Motto des Adventsnachmittages in der 
stressigen Vorweihnachtszeit!

Museum
Sonderausstellung: „1025 Jahre Oschersleben – 
Oschersleben und seine Ortsteile“
Der Museumsbesuch ist zu den Öffnungszeiten der 
Stadtbibliothek und auf Anfrage möglich.

Kleine Galerie
Gertud Mosch: „Aqua-
relle – mein Leben“
Die Oschersleber 
Hobby-Malerin Ger-
trud Mosch lebt für 
die Malerei. Beson-
ders gern malt sie in 
Aquarell. Sie können 
sich in der „Kleinen 
Galerie“ von der 
Harmonie und Aus-
strahlung der Bilder 
überzeugen und be-
zaubern lassen.

Öffnungszeiten:

Erwachsenen-
bibliothek
Mo.: 09.30 – 17.00
Di.: 09.30 – 18.30
Do.: 12.00 – 17.00
Fr.: 09.30 – 15.00
Tel.: 03949 912277
Kinderbibliothek
Mo.: 12.30 – 17.00
Di.: 12.30 - 18.30
Do.: 12.00 – 17.00
Fr.: 12.30 – 15.00
Tel.: 03949 912276
OT Hadmersleben
Mo., Do.:

10.00 – 12.00
13.00 – 18.00

Di.: 10.00 – 16.00 
Tel.: 039408 312
nebenberufliche 
Bibliotheks-
ausleihstelle:
Klein Oschersleben

Mo.: 17.00 – 18.00

Weitere Informa-
tionen und Tipps 
erhalten Sie in der 
S t a d t b i b l i o t h e k 
Oschersleben, Horn-
häuser Str. 06, 39387 
Oschersleben (Bode), 
Telefon: 03949 
912277; www.biblio-
thek-oschersleben.
de; stadtbibliothek@
oscherslebenbode.de
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Tante Lilli – Live Kabarett  
am 10.11.2019 
im Gasthof Schondelmaier

Der Programmtitel lässt es bereits erahnen - heiter geht´s 
weiter!
Doch welch bombastische Untertreibung: „Ein Witz 
kommt selten allein“. Lillis Gags prasseln dicht an 
dicht auf ihr entzücktes Publikum nieder. Ein Hagel, ein 
Schneesturm der Pointen – und jede Flocke einzigartig 
und originell! Lilli fegt durch ihren Alltag und pickt aus ih-
rem Leben die komischsten Rosinen für uns heraus. Ob 
Amerikaner in ihre Gulaschkanone einfallen, der Doktor 
ihr Fitness verschreibt, ihre Nachbarin Svetlana einen 
Botox-Unfall erleidet oder sie selber Weinkönigin werden 
möchte – Lilli entdeckt an allem die amüsanten Aspekte 
und lässt sich nicht irremachen. Direkt und unverblümt 
plaudert sie über Besenkammern und Pilzvergiftungen, 
Einäscherungen und Tierarztbesuche, Eierlikör und Sau-
nagänge. Schwungvoll rudert dieser menschliche Wir-
belsturm durch alle Lebenslagen. Denn: Auf der Suche 
nach dem richtigen Partner kann Frau viel Spaß mit den 
Falschen haben! Köstlich sind die verbalen Duelle mit der 
schlagfertigen Busenfreundin Inge, die nur dann Busen 
hat, wenn sie auf dem Kreuzfahrtschiff in Rettungswes-
te antritt. Ihr Motto: „Mann über Bord? Frau überglück-
lich!“ Lassen Sie sich dieses Unterhaltungsprogramm 
zum Wochenausklang nicht entgehen! Karten gibt es im 
Vorverkauf in der Tourist- Information in der Hornhäuser 
Straße 5 in 39387 Oschersleben (Bode). Der Preis pro 
Karte beträgt 17,00 € im Vorverkauf. An der Abendkasse 
beträgt der Preis 19,00 €.

Kleintierausstellung  
09.11. – 10.11.2019
Die Sporthalle an der Was-
serrenne wird vom 02.11. 
bis einschließlich 13.11. 
für die diesjährige Klein-
tierausstellung bereitge-
stellt und steht aus diesem 
Grund für den Vereinssport 
nicht zur Verfügung. 
Der Rassegeflügelzüchter-
verein Oschersleben und 
Umgebung e. V. und der 
Rassekaninchenzuchtver-
ein G 207 freuen sich sehr 
auf Ihren Besuch.

Bier-Brau-Seminar am 09. November

„Hat der Alte Braumeister sich mal wieder fortbegeben 
und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen 
leben….“ Gaststättenbrauer Hehne zeigt Ihnen, wie´s geht 
- von der Gerste bis zum Bier. Erleben Sie einen komplet-
ten Brauvorgang und verkosten Sie dabei das eine oder 
andere leckere Gebräu. Zwischendurch stärken Sie sich 
mit einem leckeren Mittagessen und erfrischen sich bei 
einem kleinen Spaziergang entlang des Hohen Holzes. 
Anmeldungen sind bis 5 Tage vorher möglich.

Verpflegung: Mittagessen
Dauer: 11:00 Uhr – ca. 16:00 Uhr
Teilnehmerzahl: min. 6/max. 20
Unkostenbeitrag: 18,00 €/Person

Mittelalterliche Geschichten rund um 
Oschersleben - Stadtrundgang 16.11.

Der Stadttorwächter führt Sie ins Mittelalter Oschers-
lebens - einem Städtchen mit Brau- und Brennrechten, 
Misthaufen auf der heutigen Halberstädter Straße, Fach-
werkhäusern, vielen Stadtbränden und der Urkunde über 
die Gründung durch Kaiser Otto III, am 23.11.994.

Teilnehmerzahl: min. 12
Unkostenbeitrag: Erwachsene 5,00 €/Kinder ab 6 - 2,50 € 

(nur in Begleitung eines zahlenden Er-
wachsenen)

Termin: Sonntag, den 16.11.2019, 16:00 Uhr
Anmeldungen erforderlich!

Weitere Informationen zu Veranstaltungen und Aus-
flugstipps in die Umgebung sowie eine Auswahl an 
Souvenirs erhalten Sie hier:
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Weihnachtsmarkt auf dem  
Marktplatz 06. – 08. Dezember
Der dreitägige Weihnachtsmarkt lässt das Festjahr be-
sinnlich auf dem Marktplatz ausklingen. Es wird zum 
gemütlichen Beisammensein mit bunten Unterhaltungs-
programm sowie leckeren Köstlichkeiten und einer 
Glühweinmeile eingeladen. Die geschmückten Hütten 
bieten kulinarische Spezialitäten und ein breites weih-
nachtliches Warensortiment an. Zahlreiche Geschäfte 
der Oscherslebener Innenstadt haben ebenfalls geöffnet 
und laden zum Shoppen und Genießen ein. Am Sonntag 
erwartet die Kinder ein buntes Weihnachtsprogramm am 
Nachmittag und anschließend können sich die Kleinen 
auf den Weihnachtsmann freuen. Ein Konzert des Blasor-
chesters sowie weihnachtliche Drehorgelmusik runden 
den Weihnachtsmarkt in Oschersleben (Bode) ab. 
Vorläufiger Programmablauf zum Weihnachtsmarkt 2019 
(Änderungen sind vorbehalten):

Freitag, 06.12.2019
14.00 Uhr Eröffnung des Weihnachtsmarktes
17.00 Uhr Isi & Hardy on Tour – Live
Samstag, 07.12.2019
11.00 Uhr weihnachtliche Klänge aus der Drehorgel
15.00 Uhr Konzert mit Gitarre und Saxophon mit Mi-

chael Kauczor & Enkelin
17.00 Uhr Auftritt des regionalen Posaunenchores 

Oschersleben
18.00 Uhr Feuershow der „Burning Apples“
19.00 Uhr Glühweinmeine mit ROCK´N FUN
Sonntag 08.12.2019
13.00 Uhr weihnachtliche Klänge aus der Drehorgel
15.00 Uhr Ankunft des Weihnachtsmannes
16.00 Uhr Adventskonzert des Blasorchester Oschers-

leben in der evangelischen Kirche St. Nicolai
Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt:
Freitag: 14.00 Uhr – 21.00 Uhr
Samstag: 11.00 Uhr – 21.30 Uhr
Sonntag: 11.00 Uhr – 18.00 Uhr
Wir freuen uns auf Sie – schauen Sie vorbei!

Adventskonzerte des Blasorchester 
Oschersleben 1967 e. V.

Termine:
08. Dezember 16.00 Uhr in der St. Nicolai Kirche
13. Dezember 19.00 Uhr in der Martini Kirche 

zu Wulferstedt
14. Dezember 16.00 Uhr in der Martini Kirche 

zu Wulferstedt.

Karten sind im Vorverkauf in der Tourist-Information er-
hältlich. Der Preis pro Karte beträgt 10,00 €

Taschenlampenführung  
am 17. Dezember
Im Zuge des lebendigen 
Adventskalenders lädt die 
Abteilung Kultur, Touris-
mus und Sport zu einer 
Taschenlampenführung 
mit anschließendem ge-
mütlichem Beisammen-
sein im Wiesenpark ein. Die 
Führung beginnt um 16.00 
Uhr. Anmeldungen werden 
in der Tourist- Information 
entgegengenommen.

Ankündigungen
Der Jahreskalender für das kommende Jahr ist ab 
November in der Tourist-Information sowie im Ser-
vice- und Dienstleistungsbüro Jens Arndt erhältlich.

SAVE THE DATE – Stadtfest 2020
Wir freuen uns verkünden zu dürfen, dass es im 
nächsten Jahr wieder ein Stadtfest im Zeitraum 
vom 19. Juni bis 21. Juni geben wird.

16.11.2019 | 16.00 Uhr | 
Rundgang mit dem 
Stadttorwächter | 5,00 €

10.11.2019 | 16.00 Uhr | 
Tante Lilli | Gasthof 
Schondelmaier | 17,00 €

15.11.2019 | 20.00 Uhr | 
Trixi G. Seelenperlen-
taucher | Gasthof 
Schondelmaier | Tickets 
gibt es im VVK in der 
Tourist-Info

23.11.2019 | 20.00 Uhr | 
Die Kugelblitze | Ho-
tel Motorsport Arena 
Oschesleben | 15,00 €

14.12.2019 | 19:00 Uhr | 
Musical-Dinner-Show | 
Kulturhaus Gröningen | 
75,00 € zzgl. VVK Ge-
bühr
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Ort & Datum Veranstaltung Ort Uhrzeit Veranstalter/Kontakt/VVK
Alikendorf
07.12. Weihnachtsmarkt Schützenhaus Lt. Programm Ortschaftsrat
Beckendorf
01. 12. Weihnachtsmarkt Gerätehaus lt. Programm Feuerwehrförderverein
Hadmersleben
11.12. Weihnachtsmarkt Grundschule lt. Programm Grundschule Hadmersleben
14.12. Klosterweihnacht Klosterhof 10.00 Uhr div. Vereine
Hordorf
30.11. Weihnachtskonzert Kirche St. Stephanus 16.00 Uhr Förderverein St. Stephanus 

Kirche-Kultur-Hordorf e. V.
30.11. - 01.12. Weihnachtsmarkt Kirche St. Stephanus lt. Programm Förderverein St. Stephanus 

Kirche-Kultur-Hordorf e. V.
Hornhausen
02.11. 2. Halloweenfeier Dorfgemeinschaftshaus 20.00 Uhr M.A.D.E for Kid´s e. V.
16.11. Voradventshoppen 

bei Simones Kreativhof
Ottlebener Straße 4 10.00 – 15.00 Uhr Simones Kreativhof

30.11. Weihnachtsmarkt Dorfgemeinschaftshaus 
(im Hof)

11.00 – 18.00 Uhr M.A.D.E for Kid´s e. V.

Neindorf
08.11. Martinsfest mit Laternenumzug Busbahnhof 18.00 Uhr Kita Waldzwerge
09.11. Bier-Brau-Seminar Neindorfer Krug

Hauptstraße 3
11.00 Uhr Anmeldung: Tourist-Information 

Oschersleben
Oschersleben (Bode)
09.11. – 10.11. Geflügelausstellung Sporthalle 

an der Wasserrenne
Lt. Programm Rassegeflügelzüchterverein 

Oschersleben und 
Umgebung e. V.
Rassekaninchenzuchtverein 
G 2017

10.11. Kabarett mit Tante Lilli Gasthof Schondelmaier 16.00 Uhr VVK: Tourist-Information
15. 11. Trixi G Konzert 

Seelenperlentauchen
Gasthof Schondelmaier 20.00 Uhr VVK: Tourist-Information

16.11. Trixi G. Zusatzkonzert 
Seelenperlentaucher

Gashof Schondelmaier 20.00 Uhr

16.11. Rundgang mit dem 
Oscherslebener Stadttorwächter

Oschersleben 16.00 Uhr VVK: Tourist-Information

22. 11. Volleyball-Mitternachtsturnier BEWOS Halle 19 Uhr Sportjugend Börde
23.11. Die Kugelblitze Hotel Motorsport Arena Hotel Motorsport 

Arena Oschersleben
03949 920920

30.11. Tänzchentee Bruchhalle Lt. Programm
01.12. Adventkonzert in der Klosterkirche 

Huysburg Mit Schülern der 
Musikschule „Kurt Masur“

Klosterkirche Hysburg lt. Programm Chor Cantiamo Oschersleben

01.12. - 24.12. Lebendiger Adventskalender lt. Programm lt. Programm evang. Kirchengemeinde St. Ni-
colai

30.11. - 01.12. Der besondere Weihnachtsmarkt WfB lt. Programm Matthias-Claudius-Haus
04.12. Advent im Lese-Café: 

Arnim Schubring: Heitere und 
besinnliche Weihnachtsgeschichten

Lese-Café 
der Stadtbibliothek

14.30 Uhr Stadtbibliothek Oschersleben: 
03949-912277

06.12. Magic Dinner Hotel Motorsport Arena Hotel Motorsport 
Arena Oschersleben
03949 920920

06.12. - 08.12. Weihnachtsmarkt Marktplatz lt. Programm SG Kultur 03949 912156
07.12. Nikolaus im Wiesenpark Wiesenpark 10.00 - 12.00 Uhr Förderverein Wiesenpark
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Ort & Datum Veranstaltung Ort Uhrzeit Veranstalter/Kontakt/VVK
08.12. 7. Oscherslebener 

Hundeweihnachtsmarkt
Peseckendorfer Weg 15.00 - 18.00 Uhr Pfotenfreunde Deutschland e. V.

Regionalgruppe Börde
08.12. Adventskonzert d. Blasorchesters evang. Kirche St. Nicolai 16.00 Uhr VVK: Tourist-Information
08.12. Adventslunch Hotel Motorsport Arena 11.30 – 14.00 Uhr Hotel Motorsport 

Arena Oschersleben
03949 920920

12.12. Weihnachtliches 
Vorlesen für Kinder

Lese-Café 
der Stadtbibliothek

15.00 Uhr Stadtbibliothek Oschersleben: 
03949 912277

13.12. Weihnachtliches Dinnerspektakel Hotel Motorsport Arena Hotel Motorsport 
Arena Oschersleben
03949 920920

17.12. Taschenlampenführung 
durch den Wiesenpark

Oschersleben 16.00 Uhr Anmeldung: Tourist-Information

31.12. Silvesterparty Hotel Motorsport Arena Hotel Motorsport 
Arena Oschersleben
03949 920920

Schermcke
16.11. - 17.11. Geflügelausstellung Dorphus Geflügelverein Schermcke

Die 24 Stunden von Oschersleben am 29. und 30.11.2019  
im Motorpark Oschersleben
Nach der erfolgreichen Weltpremiere am 01. und 02.12.2018 
findet das große Saisonfinale 2019 der eco GP-Serie mit den  
24 Stunden von Deutschland am 29. und 30.11.19 in der Motor-
sport Arena Oschersleben statt. 35 Teams sind bereits registriert. 
Bis zu 50 Teams können teilnehmen und theoretisch sogar zeit-
gleich Strom laden. Vorgesehen ist auch ein familienfreundliches 
Rahmenprogramm u. a. das Kids ecoGP mit ferngesteuerten 
Modell-eAutos, Probefahrten, Informationen über eMobilität und 
weiteren Überraschungen.

Erleben Sie eine neue und spannende Form einer Rennsportver-
anstaltung: die besondere Herausforderung an Team, Strategie 
und Ausdauer.

Eine Registrierung ist noch möglich, ob als Privat-Team oder 
Unternehmens-Team - Hauptsache mit einem 100 % elektrisch 
angetriebenen Serien-eAuto:

http://www.ecograndprix.com/register

Diesmal wird zusätzlich ein Sympathiepreis vergeben. Wir identi-
fizieren das Gewinnerteam, indem wir die Stimmen der auf dem 
Youtube-Kanal: http://www.youtube.com/c/ecogp für die Teams 
und das Applausniveau des Publikums vor Ort erfassen! Stimmen 
Sie ab und gewinnen Sie ein 22kW-elektroautofähiges Typ2 Lade-
kabel von electromaps:

http://shop.electromaps.com/.

Bald ist Weihnachten // Denken Sie an Ihre Festtagsgrüße!

Wir 
beraten Sie 

gerne!
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Heimatgeschichte einmal ganz anders
Sternwanderung auf dem Sagen- und Geschichtswanderweg  
von Oschersleben nach Seehausen
Trotz unsicherer Wetterprognose und drohenden Wolken trafen 
sich am 05.10.2019 am Russischen Ehrenfriedhof 40 unerschro-
ckene Oschersleber Wanderfreunde zur geführten Sternwande-
rung zum Kniel. Nach einer kurzen Vorstellung des historischen 
Wegverlaufes, des „Seehäuser Weges“, von Oschersleben über 
den Kniel nach Seehausen ging es dann los.
Schon im bebauten Gebiet wies der Wanderführer, Herr Kube, an 
markanten Punkten auf die wegbegleitende historische Bebau-
ung hin. So kamen von den Wanderfreunden bereits die ersten 
Hallos und Bestätigungen, als auf das ehemalige Areal der vor 
1989 betriebenen SERO Sammelstelle der Stadt Oschersleben, 
der Apfel- und Kirschplantage des VEB OGEMA (Obst & Gemü-
sehandel Oschersleben), mit dem ehemaligen Sitz in der Wilhelm-
Heine-Straße 22 und der ehemaligen Sandgrube, zuletzt als of-
fene Hausmülldeponie genutzt, mit der Flurbezeichnung „das 
Kirchtal“ und der zu Emmeringen angrenzenden „Kirchtalsbreite“ 
hingewiesen wurde.
Mit ungläubigen Blicken und Verwunderung folgten die Wander-
freunde den Ausführungen über die westlich vom Seehäuser Weg 
liegenden „Kröplöcher“. Dass die Selbigen sogar in der Sagen-
sammlung der Gebrüder Grimm im Band 1 in der Sage „Der Zug 
der Zwerge über den Berg“ benannt wurden, rief großes Erstau-
nen hervor.
Auf dem „Emmersberg“ angekommen, wurde auf die historische 
Gerichtsstätte aus dem 13ten Jahrhundert, den urkundlich beleg-
ten Gerichtstagen und der Bedeutung des Sachsenspiegel von 
Eicke von Repkow aus jener Zeit verwiesen.
Am „Edelmannsgrund“ angekommen, konnte wegen der schlech-
ten Sicht leider nicht die schöne Aussicht in Richtung des Ha-

gruft, aber auch über die realen Ereignisse, dem archäologischen 
Fund eines Bronzeeimers mit Leichenbrand von 1943 aus der 
späten römischen Kaiserzeit und dem ehemals dort stehenden 
Hochsignal der Landesvermessung. 
Besonders interessant waren die Ausführungen über die von 
Juli bis August 1888 unter Leitung von Herrn Professor Galle 
vom Königlich Preußischen Geodätischen Institut Potsdam zur 
Bestimmung „des Geoids im Harz“ vom Kniel zum Brocken, dem 
Heeseberg und umgekehrt ausgeführten Grad- und Lotungsmes-
sungen. 
Diese Messungen waren mit eine der Grundlagen für die Herstel-
lung maßhaltiger, den geodätischen örtlichen Verhältnissen nahe-
kommenden Messtischblätter.
Von den jüngeren Wanderfreunden als schon immer da gewesen 
betrachtet, wurde darauf verwiesen, dass die äußere Erscheinung 
des Kniels in der jetzigen Form erst seit der Errichtung 1988, des 
mit Erdreich abgedeckten, seit 1990 stillgelegten Trinkwasser-
Hochbehälters des TAV Börde existiert.
An der Kreuzung, wo der Seehäuser Weg den von Altbrandsleben 
nach Schermcke führenden Feldweg kreuzt, wurden die Wander-
freunde bereits von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr, dem 
Schützenverein Altbrandsleben mit Getränken und einem defti-
gen Gulasch erwartet.
Besonderem Dank gilt dabei Herrn Rolf Labrenz, welcher den 
hervorragend schmeckenden Gulasch persönlich zubereitet und 
angeboten hat.
Nach erfolgter Stärkung gab es dann für die erfolgreich bewältig-
te Strecke des Sagen- und Geschichtswanderweges einen nach 
ihm benannten Stempel.

kel genossen werden. Durch 
die Erzählung der Sage vom 
Edelmannsgrund und der Er-
zählung zu dem in unmittel-
baren Nähe befindlichen wüs-
ten Grundstück der Familie 
Pietzak hatte manch einer auf 
Grund der vorherrschenden 
herbstlichen Witterung ein 
mystisches Empfinden.
Nun mussten wir uns aber 
doch beeilen, denn der Termin 
zum Treffen mit den Wander-
freunden aus Altbrandsleben, 
Schermcke und Seehausen 
auf dem Kniel konnte fast 
nicht eingehalten werden.
Auf dem Kniel angekom-
men erwarteten uns bereits  
12 Wanderfreunde aus Alt-
brandsleben und 3 Wander-
freunde aus Seehausen. Herr 
Kube berichtete dann über 
die Sagen, einer Opferfeier auf 
dem Kniel und der Edelmanns-
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Kaffee, Kuchen und Likör
Am 15.09.2019, einem schö-
nen Herbstsonntag, hatten die 
Mitglieder des Fördervereins 
“Lions Hilfswerk Oschersleben 
- Die Börde” e. V. zu der Ver-
anstaltung “Kaffee, Kuchen 
und Likör” eingeladen. Liebe-
voll mit bunten Herbststräu-
ßen eingedeckte Kaffeetafeln 
empfingen die zahlreichen 
Besucher. Bis auf den letzten 
Platz war der wunderschöne 
Saal in der Burg Oschersle-
ben gefüllt als die Vorsitzende 
des Lions Hilfswerkes, Frau 
Dr. Gisela Nehring, die Gäste begrüßte und sich für ihr Kommen 

bedankte. Denn mit den Einnahmen dieser Veranstaltung besteht 
nun wieder die Möglichkeit, die zahlreichen Projekte in der Kin-
der- u. Jugendarbeit, die schon bisher finanziell unterstützt wur-
den auch weiterzuführen bzw. neue aufzunehmen. Auch darüber 
berichtete sie den Gästen.
Dann wurde der wichtigste Gast begrüßt und um das Wort ge-
beten: Dr. Günter Blume. Er stellte den interessiert lauschenden 
Besuchern den kürzlich erschienenen 3. Band der Oscherslebener 
Chronik vor. Mit viel Applaus bedankte sich das Publikum. Viele 
Gäste nutzten die Gelegenheit, sich ihr erworbenes Buch signie-
ren zu lassen oder auch nur ein freundliches Gespräch zu führen.
Eine fröhliche Stimmung herrschte dann bei Kaffee, selbstgeba-
ckenem Kuchen, Likör und unterhaltsamen Klängen, für die das 
Ehepaar Vinogradski sorgte.
Ein herzliches Dankeschön an die Gestalter des Nachmittags und 
an alle Gäste, die unsere Lions-Arbeit unterstützt haben.

Anzeigen
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Liebe Einwohnerinnen und 
Einwohner,
an dieser Stelle möchten wir ganz herzlich allen Jubilaren für Ihre 
Ehrentage Glück, Gesundheit und Wohlergehen wünschen. Wir 
hoffen, dass Sie Ihre Geburtstage und Ehejubiläen im Kreise von 
Familie und Freunden festlich begehen können und schöne Stun-
den verleben werden.

Stadt Oschersleben
02.11. Herr Wolfgang Krätsch zum 80. Geburtstag
04.11. Herr Fritz Oberthür zum 85. Geburtstag
04.11. Frau Ingrid Paulinski zum 80. Geburtstag
05.11. Herr Klaus Sbrzesni zum 80. Geburtstag
06.11. Frau Erika Jähn zum 85. Geburtstag
07.11. Frau Frieda Müller zum 85. Geburtstag
08.11. Frau Eva Kokot zum 80. Geburtstag
09.11. Frau Anita Schwotzer zum 90. Geburtstag
10.11. Frau Marlitt Ihlenburg zum 80. Geburtstag
10.11. Herr Klaus-Dieter Schönborn zum 75. Geburtstag
11.11. Herr Mariann Smirnov zum 75. Geburtstag
13.11. Herr Reinhard Berndt zum 70. Geburtstag
14.11. Herr Klaus Dieter Ragazzi zum 80. Geburtstag
14.11. Frau Marie-Luise Haberland zum 70. Geburtstag
16.11. Herr Ralf Loof zum 70. Geburtstag
16.11. Frau Anneliese Schaube zum 70. Geburtstag
17.11. Frau Inge Streitenberger zum 85. Geburtstag
18.11. Herr Erich Zick zum 85. Geburtstag
18.11. Frau Karin Müller zum 75. Geburtstag
18.11. Herr Eduard Müller zum 70. Geburtstag
19.11. Frau Elfriede Achilles zum 85. Geburtstag
19.11. Herr Ulrich Hannasky zum 75. Geburtstag
20.11. Frau Erika Korsch zum 85. Geburtstag
20.11. Frau Hannelore Kluge zum 70. Geburtstag
20.11. Frau Isolde Loof zum 70. Geburtstag
22.11. Frau Renate Rochlitz zum 90. Geburtstag
22.11. Frau Erika Reibig zum 80. Geburtstag
22.11. Herr Fritz Tietz zum 80. Geburtstag
24.11. Frau Else Filarsky zum 90. Geburtstag
24.11. Frau Hannelore Georgi zum 75. Geburtstag
25.11. Frau Brigitta Wrobel zum 90. Geburtstag
25.11. Herr Rolf Grützenmacher zum 80. Geburtstag
29.11. Herr Walter Kristen zum 85. Geburtstag
29.11. Frau Hildegard Schmidt zum 75. Geburtstag
30.11. Frau Regine Haussmann zum 75. Geburtstag
30.11. Herr Hans Maue zum 75. Geburtstag
01.12. Frau Rosemarie Kauert zum 75. Geburtstag
01.12. Frau Inge Schmitz-Stegmann zum 75. Geburtstag
01.12. Frau Elsa Schulze zum 70. Geburtstag
02.12. Frau Monika Rehwald zum 70. Geburtstag
03.12. Frau Gertraud Borrmann zum 70. Geburtstag
04.12. Frau Erika Schubert zum 85. Geburtstag
04.12. Herr Gerhard Hausmann zum 80. Geburtstag

04.12. Frau Luzie Könnecke zum 80. Geburtstag
04.12. Herr Lutz Hoffmann zum 75. Geburtstag
05.12. Frau Giesela Hahn zum 70. Geburtstag
OT Ampfurth
16.11. Frau Brunhild Nehring zum 75. Geburtstag
OT Beckendorf
05.11. Herr Horst Guhl zum 80. Geburtstag
OT Emmeringen
28.11. Frau Karin Wernecke zum 80. Geburtstag
OT Hornhausen
25.11. Frau Marita Grill zum 70. Geburtstag
01.12. Herr Günter Deichmann zum 80. Geburtstag
05.12. Herr Leonhard Kömmel zum 95. Geburtstag
OT Jakobsberg
02.12. Frau Ingeborg Frank zum 90. Geburtstag
OT Klein Oschersleben
05.11. Frau Irmtraud Utpatel zum 85. Geburtstag
28.11. Frau Ilselore Becker zum 80. Geburtstag
OT Kleinalsleben
06.12. Frau Christa Döppner zum 85. Geburtstag
OT Peseckendorf
20.11. Frau Marlis Nause zum 70. Geburtstag
OT Schermcke
04.11. Frau Herta Dziewior zum 80. Geburtstag
OT Stadt Hadmersleben
06.11. Frau Ingeburg Baatsch zum 90. Geburtstag
09.11. Frau Christina Pabst zum 70. Geburtstag
09.11. Herr Herbert Rennau zum 70. Geburtstag
24.11. Frau Hannelore Bunge zum 75. Geburtstag
24.11. Herr Fritz Hartwig zum 75. Geburtstag
28.11. Frau Marlies Wagner zum 75. Geburtstag

Wir gratulieren  
den Ehejubilaren

Stadt Oschersleben
08.11. den Eheleuten

Manfred und Ortrud Schmidt zum 50. Hochzeitstag
12.11. den Eheleuten

Rolf und Erika Clare zum 55. Hochzeitstag
21.11. den Eheleuten

Hans-Georg und 
Regina Peinemann zum 50. Hochzeitstag

28.11. den Eheleuten
Rudolf und Brunhilde Stucke zum 60. Hochzeitstag

OT Hordorf
27.11. den Eheleuten

Günter und Brigitte Schrader zum 60. Hochzeitstag
OT Neindorf
28.11. den Eheleuten

Klemens und Luzie Ernst zum 60. Hochzeitstag
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Sprechstunden der Ortsbürgermeister
Alikendorf Do., 17:00 – 18:00 Uhr im Gemeindebüro

Altbrandsleben Di., 18:00 – 19:00 Uhr im Gemeindesaal

Ampfurth Mi., 17:00 – 17:30 Uhr im Bürgerhaus

Beckendorf 3. Montag des Monats 17:00 – 18:00 Uhr Eggenstedter Straße 7

Groß Germersleben nach Vereinbarung

Stadt Hadmersleben Do., 16:00 – 17:00 Uhr im historischen Rathaus

Hordorf 1. Samstag des Monats 09:00 – 12:00 Uhr im Gemeindebüro (DGH)

Hornhausen Do., 17:00 – 18:00 Uhr im Gemeindebüro

Kleinalsleben 2. Mittwoch des Monats ab 18:00 Uhr im Gemeindebüro

Klein Oschersleben Do., 16:00 – 17:00 Uhr im Gemeindebüro

Neindorf 1. Montag des Monats nach Vereinbarung

Peseckendorf 1. Mittwoch des Monats 17:00 – 18:00 Uhr im Gemeindebüro

Schermcke Mi., 17:00 – 17:30 Uhr im Gemeindebüro

Information:
Bitte beachten Sie, dass Korrekturen nach Drucklegung des Amt-
lichen Mitteilungsblattes nicht mehr erfolgen können. Wir versi-
chern, die Einträge so aktuell wie nur möglich zu halten.

Hinweis:
Die Nennung in der Liste der Alters- und Ehejubiläen erfolgt auf-
grund der Auskunft der Meldebehörde entsprechend den Vorga-

ben des Bundesmeldegesetzes (BMG § 50 Abs. 2). Sollten Sie die 
Nennung nicht wünschen, bitten wir Sie, sich an das Einwohner-
meldeamt zu wenden. 
Hier können Sie Ihre Daten mit dem entsprechenden Sperrver-
merk versehen lassen. Sollten Sie im umgekehrten Falle Ihren 
Namen trotz des entsprechenden Jubiläums vermissen, kann es 
daran liegen, dass ein Sperrvermerk die Weitergabe Ihrer Daten 
verhindert hat.

Stadt Hadmersleben
Feierstunde im Kloster Hadmersleben
Wahrlich, es gibt sie noch diese Sternenstunden der Kultur – so-
gar in Hadmersleben. Eine solche erlebten die zahlreichen Besu-
cher in einer Feierstunde anlässlich des 30-jährigen Bestehens 
der Gemäldegalerie im Kloster Hadmersleben. So geschehen am 
20. September 2019 im Tapetensaal des Klosters als der Initia-
tor der Gemäldegalerie Herr Dr. W. Merfert mit großer Freude und 
sichtlicher Ergriffenheit auf die beiden Künstler und Schöpfer der 
Gemälde Michael Emig und Rudolf Pötzsch traf. In ihrer Rede 
brachte die Hadmersleber Bibliothekarin Melitta Glötzl den Anwe-
senden in beeindruckender Weise nochmals Wissenswertes zur 
Geschichte dieser beneidenswerten Galerie nahe. Würdevoll um-
rahmt wurde diese Feierstunde mit Musik und Rezitationen von 
Schülerinnen und Schülern der Internatsschule Hadmersleben.

In der anschließenden Besichtigung der Gemäldegalerie und in 
den geführten Gesprächen bewahrheitet sich ein Zitat von H. J. 
Winkelmann: „Allein die Kunst ist unerschöpflich.“
Melitta Glötzl gebührt an dieser Stelle ein besonderes Danke-
schön. 
Schließlich stammt die Idee von ihr, die sie dann auch mit Bravour 
und viel Freude in die Tat umgesetzt hat – mit uneingeschränkter 
Unterstützung von Herrn und Frau von Neumann.

Fazit aller Beteiligten: Es war eine wirklich gelungene und berüh-
rende Veranstaltung!

Rosemarie Salzborn

Info aus der Heimatstube Hadmersleben
Neue Öffnungszeiten!
Ab dem 1. November 2019 gelten für die Heimatstube in Had-
mersleben neue Öffnungszeiten. Die Heimatstube öffnet jeden 
Montag und Dienstag von 9 bis 11 Uhr sowie jeden Donnerstag 
von 13 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist mit 1 Euro pro Person bemessen. 
Kinder bis einschließlich 14 Jahren sind kostenfrei. An der Hei-
matstube Interessierte sind herzlich willkommen. 

Für einen Besuch ist es notwendig, die Gruppe oder sich spätes-
tens zwei Wochen vorher in der Bibliothek Hadmersleben telefo-
nisch unter 039408 312 oder während der Öffnungszeiten der 
Heimatstube anzumelden.

Zinedine Zornack
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Klein Oschersleben
Herbstzeit bei den „Bode-Spatzen“
Hallo liebe Leser,
hier sind wir wieder, Eure „Bode-Spatzen“ aus Klein Oschersleben. 
Wir sind gut über den Sommer gekommen und zwischenzeitlich 
haben uns 9 Schulanfänger verlassen. Doch über Nachschub 
können wir nicht klagen.
Zur Erntezeit ist ein Besuch in der Gartensparte „Flora“ Klein 
Oschersleben eine Tradition bei uns. Am 17.09.2019 war es mal 
wieder soweit. Gleich nach dem Frühstück schlüpften wir in unse-
re Gummistiefel und Matschhose und machten uns auf den Weg 
zu unserem Gartentag. In der Gartenanlage wurden wir von Tante 
Ilona und Onkel Wilfried empfangen. Ihr wisst ja, Tante Ilona hat 
viele Jahre bei uns in der Kita gearbeitet. Jetzt ist sie Rentnerin 
und trotzdem für uns da. Toll, oder? Onkel Wilfried führte uns 
erstmal durch den riesengroßen Garten. Wisst ihr, was es da alles 
zu sehen gab?! Nicht nur Äpfel, Birnen, Pflaumen, sondern auch 
viele Kürbisse, kleine, große, dicke, dünne, gelbe, grüne, braune, 
mit Pickel, ohne Pickel, Colakraut, Inka-Gurken, sogar Gurken für 
die Schönheit wachsen hier … Wir staunten nur! Dann durften wir 
sogar Kartoffeln und Möhren ernten und mit in die Kita nehmen. 
Das hat Spaß gemacht. Schnell steckte uns Tante Ilona noch Sup-
pengrün mit in den Korb für eine leckere Kartoffelsuppe. In den 
nächsten Tagen werden wir unsere Kochkünste ausprobieren.

Für uns und auch für unsere Tanten war es ein sehr lehrreicher 
und schöner Vormittag. Vielen Dank und liebe Grüße an Tante Ilo-
na und Onkel Wilfried.
Im nächsten Jahr machen wir das wieder, das steht fest.

Eure „Bode-Spatzen“ aus Klein Oschersleben

Peseckendorf
Rückblick zum Tag des offenen Denkmals am 08.09.2019 in Peseckendorf
Der Tag des offenen Denkmals am 08.09.2019 ist seit einigen Ta-
gen vorüber, doch unser Denkmalbesuch in Peseckendorf wirkt 
immer noch sehr nach.
Dort empfing uns eine sehr beeindruckende Fotoausstellung, in-
teressante Literatur zum käuflichen Erwerb, einschließlich einer 
einmaligen DVD aus dem Jahre 1937. Erst zu Hause, beim Anse-
hen, stellten wir fest, was wir für einen wertvollen „Schatz“ erwor-
ben hatten. Das Betrachten dieses 81 Jahre alten Filmdokumen-
tes versetzte uns zurück in unsere Kinder- und Jugendzeit und 
verdeutlichte uns, welche Bedeutung das landwirtschaftliche Gut 
Peseckendorf damals hatte. Sehr freundlich wurden wir von den 
Mitgliedern des Kultur- und Heimatvereins Peseckedorf e. V. emp-
fangen, die mit Begeisterung von ihrer Vereinsarbeit und auch von 
Schwierigkeiten berichteten. Vor diesen 18 Mitgliedern, in diesem 
kleinen ca. 220 Einwohner zählenden Ort, kann man nur den Hut 
ziehen und sie motivieren weiter zu kämpfen.
Besonders erwähnenswert ist für uns Professor Doktor Engel-
mann, der uns zu den Denkmälern durch Peseckendorf führte 
und uns bei der Reise in die interessante Geschichte mit seinem 
umfangreichen und fundierten Wissen begeisterte.
Als wir dann bei der kleinen Kapelle von 1857 ankamen und uns 
die mögliche Zukunft dieses Bauwerkes erläutert wurde, schlug 
unsere Begeisterung in Entsetzen, Wut und Traurigkeit um.
Eine Kirche als Denkmal und Mittelpunkt eines Dorfes muss un-
bedingt erhalten werden. Hoffentlich finden alle Verantwortlichen 
eine Möglichkeit, dieses Denkmal zu retten.
Die kleine Glocke, die in einem sogenannten Dachreiter hängt 
und im Jahr 1591 von dem bekannten Glockengießer Heinrich 
Borstelmann gefertigt wurde, ist schon eine Sensation.

Beim weiteren Gang durch die Geschichte des Ortes, der uns über 
den Friedhof, durch den herrlichen Park zum Herrenhaus – dem 
Sanccouci der Börde führte, konnte man spüren mit welchem 
Willen und Herzblut die Vereinsmitglieder die Geschichte ihres 
kleinen Ortes bewahren und weitertragen wollen. Der derzeitige 
Zustand des Schlosses macht traurig, die Wiese hinter dem Ge-
bäude mannshoch mit Unkraut bewachsen, einige Fensterläden 
schief in den Angeln, lassen schnell den Wunsch entstehen, dass 
sich hier unbedingt etwas ändern muss.
Eine weiträumige Absperrung um das Herrenhaus herum, verhin-
derte leider eine Betrachtung des Gebäudes.
Der Spaziergang durch den herrlichen frühherbstlichen Park, mit 
seinem alten beeindruckenden Baumbestand, mit den gepflegten 
Wiesen, der restaurierte Wasserturm, in seiner architektonischen 
Schönheit, wirklich an einen Rapunzelturm erinnernd, versöhnte 
uns, wenn auch der derzeitige Zustand der drei Parkteiche, an die-
sem Tag fast völlig trocken, nur noch erahnen ließ, wie herrlich sie 
nach der aufwendigen Sanierung vor ein paar Jahren ausgesehen 
haben.
Wir danken den Vereinsmitgliedern für den Einblick in ihre Ver-
einsarbeit und hoffen, dass der Verein weiterhin dafür Sorge 
trägt, die Geschichte auch für zukünftige Generationen zu be-
wahren.
Unser besonderer Dank gilt Professor Doktor Engelmann, Frau 
Frehde und den fleißigen Frauen, die uns nach dem Spaziergang 
durch die Peseckendorfer Geschichte mit leckerem Kuchen und 
Kaffee verwöhnt haben.

Ute und Werner Neuleuf
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Neindorf

Einladung zum Martinsfest der Kita Waldzwerge
Die Kita „Waldzwerge“ lädt zum Martinsfest am Freitag, dem 08.11.2019, ab 18.00 Uhr ein. Treffpunkt ist der Busbahnhof in Nein-
dorf. Der Laternenumzug wird vom Spielmannszug Hordorf begleitet. Anschließend findet ein gemütliches Beisammensein am 
Martinsfeuer auf dem Parkplatz an der Feuerwehr Neindorf statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt!

Schermcke

Einladung zur Rassegeflügelschau  
am 16. und 17. November 2019  
in Schermcke
Der Rassegeflügelzuchtverein Schermcke e. V. möchte auch 
in diesen Jahr zur Rassegeflügelschau in Schermcke ein-
laden. Die Schau ist am Samstag, dem 16. November 2019 
von 10.00 - 17.00 Uhr und am Sonntag, dem 17. November 
2019 von 10.00 - 15.00 Uhr geöffnet. Unsere Ortsschau findet 
im Dorphus in Schermcke statt, es werden etwa 250 Tiere in 
verschiedenen Rassen und Farbenschläge zu sehen sein. Für 
einen kleinen Imbiss ist gesorgt.

Die Zuchtfreunde freuen sich auf Ihren Besuch.

RGZV - Schermcke e. V.

Der SV 1879 Schermcke e. V.
gratuliert den Sportfreunden

Hartmut Trzewik und Patrick Grabow
recht herzlich zu ihrem Ehrentag im November 2019.

Des Weiteren erinnert der Vorstand alle Mitglieder 
an die bevorstehende Mitgliederversammlung am 
14.12.2019, beginnend um 17 Uhr, in der Gaststät-
te am Sportplatz in Schermcke.

Der Vorstand des  
Feuerwehrfördervereins 
Schermcke e. V.

gratuliert Angelika Majandinow,
Werner Jasper Patrick Grabow und 
Monika Haberland zum Geburtstag.

Wir wünschen viel Glück im Leben, 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

Der Vorstand des Schützenvereins  
Schermcke von 1872 e. V.
gratuliert herzlich folgenden Geburtstagskindern und wünscht 
beste Gesundheit und alles Gute:

Frau Dorina Schrader und Herrn Uwe Kiesel.
Wir wünschen alles Gute, viel Gesundheit und immer „Gut 
Schuss“.

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Freitag, dem 6. Dezember 2019

Annahmeschluss für redaktionelle 
Beiträge und Anzeigen:

Mittwoch, der 21. November 2019

Anzeigen


